
20,— DM. Überwiegend w ar dies als Geschenk ge
dacht, desgleichen Sachwerte, wie Schuhe und Be
kleidungsstücke fü r  seine F ra u  und Tochter.
Dieser Sachverhalt beruht auf den E rm ittlungen  und 
den E inlassungen des A ngeklagten.
D er A ngeklagte lä ß t sich noch folgenderm aßen ein: Bei 
dem  Beschäftigungsverhältnis h a t er einem W est-Ber
liner F reund einen Gefallen tu n  wollen und w ährend 
seines U rlaubs die V ertretung  übernommen, dam it die
ser die A rbeit behalten sollte. E r  habe e rs t nach Pfing
sten  1955 erfahren, und zw ar auf Grund eines A rtikels 
in der Berliner Zeitung, daß ein evtl. A rbeitsverhältnis 
in W est-Berlin bei den zuständigen Stellen gem eldet 
werden muß.
M it der ersten  H andlung h a t der A ngeklagte gegen die 
A nordnung über die sta tistische Erhebung der Beschäf- 
tig tenverhältnisse, und zw ar Ziffer 1 und 7 in V er
bindung m it § 9 WStVO verstoßen. Die A nordnung be
sagt, daß E inw ohner des dem okratischen Sektors von 
Groß-Berlin, die eine B eschäftigung in anderen Sek
to ren  aufnehm en wollen, eine Genehmigung hierzu vor 
der A ufnahm e der T ätigkeit bei der A bteilung A rbeit 
und Berufsausbildung des M agistrats von Groß-Berlin, 
Berlin C 2, G eorgenkirchplatz 2, einzuholen haben. Dies 
h a t der A ngeklagte n icht getan. In  einer w eiteren selb
ständigen H andlung h a t der A ngeklagte aus diesem Be
schäftigungsverhältnis 420,—• DM von einem W est- 
Berliner B ürger entgegengenomm en, ohne dies der 
D eutschen N otenbank zu melden. Somit h a t er gegen 
§§ 8 und 16 der V erordnung zur Regelung des inner
deutschen Zahlungsverkehrs in Verbindung m it § 9 
WStVO verstoßen. Die zweite selbständige H andlung 
s teh t im Fortsetzungszusam m enhang, denn sie w eist 
die V erletzung des gleichartigen Objekts, näm lich 
Schutz der M ark der DNB, die gleichartige Begehungs
form , und zw ar h a t er Geld der DNB in laufenden Be
träg en  erhalten, die gleiche Zielsetzung sowie den zeit
lichen Zusam m enhang auf.
D as Gericht erkannte un te r Berücksichtigung dessen, 
daß die zweimaligen Geldzuwendungen und die Sach
w erte durch die W est-Berliner V erw andten geschenkt 
wurden, fü r  die erste  s tra fb a re  H andlung auf zwei 
M onate Gefängnis, fü r  die zweite s tra fbare  Handlung 
auf einen M onat Gefängnis. Gemäß § 47 StGB w ar 
aus diesen E inzelstrafen eine G esam tstrafe von zwei 
M onaten und zwei Wochen Gefängnis zu bilden. Das 
Gericht ist der Auffassung, daß diese S trafe fü r den 
A ngeklagten belehrend sein wird und angem essen ist. 
In  A nbetracht der verhältn ism äßig  geringen Gesell
schaftsgefährlichkeit w ar wie oben ausgeführt zu er
kennen.
Die A nrechnung der U ntersuchungshaft erfo lg t aus 
§ 219 Abs. 2 StPO.
Die Kosten des V erfahrens trä g t der A ngeklagte gem äß 
§ 353 StPO.
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D er A ngeklagte w ird wegen Vergehens nach § § 1 und 7 
der A nordnung des M agistrats von Groß-Berlin über 
s ta tistische E rhebung der B eschäftigtenverhältnisse

vom 14. Ja n u a r 1953 in Verbindung m it § 9 WStVO zu 
300,—  DM G eldstrafe (D reihundert DM) verurteilt.

Die Kosten des V erfahrens t r ä g t  der Angeklagte.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

D er je tz t 28jährige A ngeklagte erlern te nach Beendi
gung der Volksschule das M aschinenschlosserhandwerk. 
K urz vor Kriegsende w urde er zur faschistischen W ehr
m acht eingezogen und geriet in engl. Gefangenschaft, 
aus der er im Ja h re  1947 entlassen wurde. N ach seiner 
R ückkehr w ar er kurze Zeit als T ransportarbeiter tä tig  
und arbeitete  dann als T ankw art und Schlosser bei 
der F irm a Rafflenbeul, Berlin-Niederschöneweide. Auch 
als die F irm a 1952 in Volkseigentum  überging, blieb 
der A ngeklagte bis Ju li 1955 w eiter in diesem Betrieb 
tä tig . D er ehemalige Inhaber Rafflenbeul, der schon da
m als in W est-Berlin wohnte, eröffnete im Ja h re  1952 
in Berlin-Tempelhof eine Tankstelle. Im  Jun i 1955 e r
hielt der A ngeklagte von Rafflenbeul die Aufforderung, 
bei ihm als T ankw art tä tig  zu werden. D er A ngeklagte 
kam  dieser A ufforderung nach, ohne sich fü r  die A r
beitsaufnahm e die Genehmigung der A bteilung A rbeit 
des M agistrats von Groß-Berlin einzuholen.
Aus diesem Grunde w urde der A ngeklagte am  26. Juli 
1955 von der A bteilung A rbeit und Berufsausbildung 
beim R a t des S tadtbezirks W eißensee vorgeladen. Der 
A ngeklagte w urde auf die A nordnung des M agistrats 
von Groß-Berlin vom 14. J a n u a r 1953 hingewiesen und 
darüber aufgeklärt, daß ein A rbeitsverhältnis in  W est- 
Berlin gegen die Gesetze des M agistrats von Groß- 
Berlin verstöß t. Der A ngeklagte h a t jedoch dieser Be
lehrung keine Folge geleistet und sein A rbeitsverhältnis 
in W est-Berlin aufrecht erhalten.

D am it h a t der A ngeklagte gegen §§ 1 und 7 der A n
ordnung des M agistrats von Groß-Berlin über s ta ti
stische E rhebung der B eschäftigtenverhältnisse vom
14. Jan . 1953 verstoßen und is t nach diesem Gesetz zur 
V erantw ortung zu ziehen.
Der A ngeklagte wurde von seinem A rbeitgeber in W est- 
Berlin wöchentlich m it 73,— DM der DNB und 22,50 
DM der BDL entlohnt. N ach den Einlassungen des An
geklagten wird die V errechnung der B eträge in DM 
der DNB über eine Ausgleichskasse des M agistrats 
von W est-Berlin vorgenommen. Das bedeutet, daß der 
U nternehm er an den Senat fü r F inanzen beim M agi
s tra t  in W est-Berlin diese B eträge in W estm ark ein
zuzahlen h a t und dafü r DM der DNB erhält. D am it 
is t bewiesen, daß der M agistra t von W est-Berlin an 
A rbeitsverhältnissen von Bewohnern des dem okra
tischen Sektors von Groß-Berlin in W est-Berlin das 
größ te In teresse hat, weil es dadurch m it H ilfe des 
Schwindelkurses ungeheure Summen verdient. D arüber 
hinaus verfolgen die W est-Berliner Behörden das Ziel, 
durch solche A rbeitsspekulationen die A rbeitsk räfte  aus 
dem dem okratischen Sektor abzuziehen und unseren 
w irtschaftlichen A ufbau zu stören. Aus diesen Gründen 
ist es erforderlich, daß die dem okratischen Behörden 
solche gesetzw idrigen A rbeitsverhältnisse strafrech tlich  
verfolgen.

Da jedoch der A ngeklagte beim Gericht die Über
zeugung hinterließ, daß er auf Grund dieses V erfahrens 
die Schädlichkeit seines V erhaltens eingesehen h a t und 
gewillt ist, sein A rbeitsverhältnis in W est-Berlin au f
zugeben, hielt das G ericht die von der S taa tsanw alt
schaft bean trag te  S trafhöhe von 500,— DM nicht fü r  
erforderlich. Das Gericht hielt eine S tra fe  in Höhe von 
300,— DM fü r  ausreichend, um  dem A ngeklagten als 
genügende Belehrung zu dienen.
Die Kostenentscheidung ergeht nach § 353 StGB, 
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